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26877 Papenburg

112. F-Plan-Anderu ng u nd B-Ptan Nr. 272,, Bolande, westlich
Dammstr.", Sondergebiet Tierhaltung

- Stellungnahme des NABU

Sehrgeehrte Damen und Herren,

in den beiden oben genannten Verfahren gibt der NABU-

Regionalverband Emsland / Grafschaft Bentheim e.V. sowohI im

eigenen Namen als auch im Namen des NABU-Landesverbandes
N iedersachsen fotgende Ste[[ungnahme ab.

Der NABU-Regionalverband wird nach außen vertreten durch den
Vorsitzenden Gerhard Busmann. Der NABU-Landesverband Nieder-
sachsen wird nach außen vertreten durch den Vorsitzenden Dr. Holger
Buschmann.

Bezügtich der ausgelegten Planungsunterlagen ste[[t der NABU

folgende MängeI fest und gibt fotgende Hinweise:

1. Völlig unzureichende Vorhabenbeschreibung

Die ausgetegten Unterlagen beinhalten nur kartographische
Da rstel[u ngen i n Form ei nes B-Pta n-Entwu rfs, ei nes Gesta [tu n gspla ns

und Übersichtsp[änen und ein Luftbitd mit der Abgrenzung des

Geltungsbereichs. Eine genauere textliche Beschreibung des

Vorhabens fehtt jedoch. Deshalb ist vöttig unklar, welche Form der
Tierhaltung in dem Sondergebiet ermöglicht werden sot[. Weder ist
die Tierart genannt, noch ist die gep[anteZahl derTierp[ätze angeben.

Ebenfalls fehtt eine Beschreibung der Anzahl und Ausmaße der

Emsland / Grafschaft Bentheim

Katja Hübner

Sachbearbeiteri n

Tet. +49 (0)s931-4099630

Fax +49 (0)5931-409997 5

NABU.EL-NOH@t online.de

Meppen,4.Mai2023

I'jABu Emsiand I Grafschaft Benthein'l

Hasetünner Straße 15

49716 Meppen

www. na bu-emsla nd.de

Speard*nk+rit+

Sparkasse Emsland

BLZ 266 500 01

Konto 106 00 15 888

tBAN DE2B 266 500 01 106 00 15 8BB

BIC NOLADE2lEl\4S

Der NABU ist ein staattich anerkannter

Naturschutzverband (nach § 63 BNatSchG)

und Partner von Birdlife Internationat.

Spenden und Beiträge sind steuerlich

absetzbar. Erbschaften und Vermächtnisse

an den NABU sind steuerbefreit.
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Stattgebäude sowie genauere Angaben zu weiteren geplanten
landwirtschaftlichen Gebäuden (Maschinenha[[en,

Abtuftfitteran [agen, Kotlagerha[[en, Gü[[ebehälter, Futtersilos etc.).
lnsgesamt umfasst das Plangebiet eine ungefähre Größe von über 16

ha, wovon etwa t ha für eine Bebauung (Tierhaltung,
landwirtschafttiche Gebäude und Wohngebäude Betriebsleiter und
Altenteiler) vorgesehen sind. Aufgrund der fehlenden Vorhaben-
beschreibung ist eine angemessene Beurteilung der Auswirkungen
auf Menschen, Natur und Landschaft nicht mögtich. So kann
beispielsweise in keiner Weise abgeschätzt werden, mit welchen
Geruchs- und Lärmbelastungen die umliegenden Anwohner zu

rechnen haben. Auch ist die Belastung der stickstoffempfindlichen
Lebensräume (v.a. des nur ca. 300 m entfernten Naturschutzgebietes

,,Nenndorfer Mörken" und der im und am Vorhabengebiet liegenden
Gehö[zbestände) nicht absehbar. Auch die Auswirkungen auf Biotope,
Arten und Böden im Plangebiet selbst können nicht beurteilt werden.

2. NABU lehnt Tierhaltung der angedeuteten Größe ab

Da genauere Angaben a)m Vorhaben fehlen, weist der NABU

hilfsweise bereits jetzt darauf hin, dass der NABU eine Tierhaltung, die
den gesamten im Gestaltungsplan rot markierten Bereich für die
Sta[[anlagen und weiteren [andwirtschafttichen Gebäude benötigt,
ablehnt. Die zu erwartenden Beeinträchtigungen von Menschen und
Natur wären bei weitem zu groß.

3. lmmissionsschutzrechtliches Gutachten erforderlich

Aus Sicht des NABU ist die Erstel[ung eines immissions-
schutzrechtlichen Gutachtens, das die Betastungen auf Menschen und
Natur im Hinbtick auf Lärm, Geruch, Staub, Bioaerosole,
Zusatzbelastung an Ammoniakkonzentration und Stickstoff-
deposition untersucht, zwingend erforderlich. lnsbesondere im

Hinbtick auf zu erwartenden Stickstoffbelastungen des NSG

,,Nenndorfer Mörken" ist nachzuweisen, dass eine Tierhaltung an dem
Standort umsetzbar und der B-Plan vollziehbar ist.
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4. Artenschutzrechtliche Prüfung auf der Grundlage aktueller
Kartierungen erforderlich

Vor der Entscheidung über die Ausweisung des Sondergebiets ist auf
jeden FatI eine artenschutzrechtliche Prüfung auf der Grundtage
a ktue[ [er fa u n istischer Ka rtieru n gen erforderlich.

Da der Planungsraum zurzeit [andwirtschafttich genutzt wird und sehr
offen ist, ist insbesondere zu prüfen, inwieweit noch Brutvorkommen
von Offenlandarten wie Kiebitz, Großer Brachvoge[ und Feldlerche
vorhanden sind und ob der Raum von Gastvögeln (v.a. nordische
Gänse und Schwäne) zur Rast und zur Nahrungsaufnahme genutzt
wird. Sofern entsprechende Artnachweise erfolgen, sind zwingend
CEF-Maßnahmen erforderlich. Bekannt ist, dass der Raum als
Nahrungsraum für den Weißstorch dient. Auch dies ist entsprechend
bei der Planung zu berücksichtigen.

Dem NABU ist weiterhin bekannt, dass der Bereich des Dortmund-
Ems-Seiten ka nals von za h [reichen Flederma usarten zu r I nsektenjagd
genutzt wird. Es ist davon auszugehen, dass sich auch Quartiere im
Nahbereich des Kanats befinden. Sofern im Zusammenhang mit dem
Vorhaben Gehötzfättungen geplant sind, sind in dem Fa[[ auch vorab
entsprechende Untersuchungen erforderlich, ob die Gehö[ze
Fledermaus-Quartiere bei n ha lten.

Darüber hinaus ist auf jeden Fatt ein insekten- und
flederm a u sfreu n d Iiches Beleuchtu ngsko nze pt e rford erlich.
Besonderer Wert ist dabei auf folgende Punkte zu legen:

- Konzentration der Beleuchtung auf Verkehrsflächen
- Vermeidung der Abstrahlung von Licht in die angrenzenden

Vegetationsbereiche (insbes, Gehö[zbestä nde)
- Verbot von Lampen mit We[tentängen unter 540 nm und einer

korrelierten Fa rbtem peratu r >2.7 00 K,

- Gebot der Verwendung abgeschirmter Lampen, die nicht über die
Horizontale hinaus abstrahlen.

5. Hinweise zur Eingriffsregelung

Die Abarbeitung der Eingriffsregetung muss in dem noch zu

ersteItenden Umwettbericht erfolgen. Aufgrund des sehr großen
überbaubaren Bereichs erscheint es keinesfa[[s möglich, dass die
notwendige Kompensation innerhalb des Geltungsbereichs erbracht
werden kann. Die externe Kompensation so[lte gezielt darauf
ausgerichtet werden, einen funktionelten Ausgleich für die
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betroffenen Schutzgüter zu erzielen. Zudem sollte die Kompensation
möglichst auf einer einzigen Fläche im räumlichen Umfeld und nicht
auf mehreren kleinen F[ächen in weiter Entfernung erfolgen.

Sofern im Rahmen der Kartierungen die Nutzung des Raumes durch
Offenlandarten nachgewiesen wird, ist in jedem Fatt auf eine
komplette Eingrünungspftanzung der Sta[[anlagen zu verzichten.
Gehötzpftanzungen dann wären höchstens am Nord- und Ostrand des

Gebietes denkbar. Ein grü n u ngspflanzu n gen entfa [ten aufgru nd i h rer
Kulissenwirkung eine eigene Störwirkung für die Offenlandarten und
führen dadurch zu weiteren Lebensraumverlusten. Dies muss ggf.

ebenfa[[s durch entsprechende CEF-Maßnahmen ausgeglichen
werden.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag
für den NABU-Regiona[verband

. . ...f '<- 
'

*- <: ..:j..2"-

Katja Hübner

ln Vertretung
für den NABU-Landesverband

(' ri *a-
(:--

Katja Hübner
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Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen - Kampfmittelbeseitigungsdienst

Diese amtliche Karte und ihre zugrunde liegenden Angaben des amtlichen Vermessungswesens sind geschützt durch das Niedersächsische Gesetz über das amtliche Vermessungswesen(NVermG)
sowie durch das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) in der jeweils gültigen Fassung. Die Verwertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die
öffentliche Wiedergabe ist nur mit Erlaubnis des LGLN zulässig. © 2023 
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange: B-Plan Nr. 272 und 112. F-Planänerung
"Bolande, westlich Dammstraße“

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN),
Regionaldirektion Hameln - Hannover (Dezernat 5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) als
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt. Meine Ausführungen
hierzu entnehmen Sie bitte der zweiten Seite; diese Stellungnahme ergeht kostenfrei.

Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefahrenerforschung empfohlen wird,
mache ich darauf aufmerksam, dass die Gemeinden als Behörden der Gefahrenabwehr auch für
die Maßnahmen der Gefahrenerforschung zuständig sind. 

Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische Erkundung sein, bei der alliierte
Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet
werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken der
Bauleitplanung oder des Bauordnungsrechts kostenfrei auszuwerten. Die Luftbildauswertung ist
vielmehr gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2
Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden
kostenpflichtig.

Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswertungen beträgt derzeit beim KBD ca. 16 Wochen
ab Antragstellung. Da diese Zeitspanne zwischen Erteilung einer Baugenehmigung und
dem Baubeginn erfahrungsgemäß nicht verfügbar ist, empfehlen wir den Kommunen eine
rechtzeitige Antragstellung.

Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchgeführt werden soll, bitte ich um
entsprechende schriftliche Auftragserteilung unter Verwendung des Antragsformulars und der
Rahmenbedingungen,die Sie über folgenden Link abrufen können:
http://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/kampfmittelbeseitigung/luftbildauswertung/kampfmitt
elbeseitigungsdienst-niedersachsen-163427.html

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

Bernd Alonso-Cortes

http://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/kampfmittelbeseitigung/luftbildauswertung/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-163427.html
http://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/kampfmittelbeseitigung/luftbildauswertung/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-163427.html
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Stellungnahme zum öffentlichen Belang: Kampfmittelbeseitigung

Betreff: B-Plan Nr. 272 und 112. F-Planänerung "Bolande, westlich Dammstraße“

Antragsteller: Stadt Papenburg Fachbereich Planen/Umwelt

Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen die folgenden
Erkenntnisse vor (siehe beigefügte Kartenunterlage) : 

Empfehlung: Luftbildauswertung

Fläche A
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden nicht vollständig ausgewertet.
Luftbildauswertung: Es wurde keine Luftbildauswertung durchgeführt.
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.
Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel.

In der vorstehenden Empfehlung sind die Erkenntnisse aus der Zeit vor der Einführung des
Kampfmittelinformationssystems Niedersachsen (KISNi), dem 11.06.2018, nicht eingeflossen, da
sie nicht dem Qualitätsstand von KISNi entsprechen. Sie können natürlich trotzdem von den
Kommunen in eigener Zuständigkeit berücksichtigt werden. 

Bitte senden Sie uns, nach Übernahme unserer Stellungnahme, zur Arbeitserleichterung
keine weiteren Schreiben in dieser Angelegenheit zu.
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Stadt Papenburg 
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26857 Papenburg 
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Landessparkasse zu Oldenburg 
BLZ 280 501 00 | Kto 000 199 4599 
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SWIFT-BIC: SLZODE22XXX 
 
Steuernr.: 64/219/01445 
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Ihr Zeichen Unser Zeichen Ansprechpartner | in Durchwahl E-Mail Datum 

511.010.30.20.10/2022-0011 2021001 Frau Többen-Jansen 9183-32 Marlene.toebben-jansen@lwk-
niedersachsen.de 

08.05.2023 

Bauleitplanung der Stadt Papenburg 
Bebauungsplan Nr. 272 „Bolande, westlich Dammstraße“ 
 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu dem o. g. Vorhaben nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Die Stadt Papenburg plant die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 272 „Bo-
lande, westlich Dammstraße“. Planungsziel ist einen im Bokeler Bogen ansässigen Landwirt in 
dem Plangebiet anzusiedeln. Es sollen eine Betriebsleiterwohnung, eine Altenteilerwohnung, 
Tierhaltungsanlagen mit Freilaufauslauffläche sowie eine Biogasanlage errichtet werden. 
 
Nach den Planunterlagen ist das Sondergebiet in einen bebaubaren Bereich (Tierhaltung & 
landw. Gebäude, Wohnbebauung Betriebsleiter & Altenteiler und in einen nicht bebaubaren Be-
reich (Freilandauslauffläche) unterteilt.  
 
Weitere Angaben zur Größe des Gebietes und Art und Umfang der Tierhaltung liegen nicht vor. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass der Betrieb mit der Baumaßnahme eine Größe erreicht, so 
dass die Grenze der Vorprüfung nach UVPG überschritten wird. Diese Baumaßnahmen sind nach 
BauGB nur noch genehmigungsfähig, wenn sie landwirtschaftlich, d.h. nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB privilegiert zulässig sind, indem über 50 % des Futters selbst erzeugt werden kann. Wenn 
eine landwirtschaftliche Privilegierung nicht gegeben ist, kann die Genehmigungsfähigkeit durch 
das Aufstellen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes herstellt werden. 
 
Die Stadt stellt durch die Ausweisung des Sondergebietes die Umsiedlung des Betriebes vom 
Bokeler Bogen in das Plangebiet sicher. Dabei werden die Belange des Betriebes durch die 
Schaffung von erforderlichen Erweiterungsmöglichkeiten bzw. der Standortsicherung berücksich-
tigt. 

—

●
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Im weiteren Verfahren ist die Vorlage eines Immissionsschutzgutachtens erforderlich. 
 
Durch die Ausweisung des Sondergebietes wird dem Betrieb Planungssicherheit gegeben. Es 
besteht somit aus landwirtschaftlicher Sicht gegen das o. g. Vorhaben keine Bedenken. 
 
 
Das Forstamt Weser-Ems äußert sich zum o. g. Vorhaben wie folgt: 
 
Gegen das oben genannte Vorhaben bestehen von Seiten des Forstamtes Weser-Ems keine Be-
denken.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Marlene Többen-Jansen 
 
 
 
 
Durchschrift ergeht an: Forstamt Weser-Ems, Osnabrück (per E-Mail) 





AW: Bauleitplanung B-Plan Nr. 272 "Bolande, westlich Dammstraße" u. 112. Änderung
des F-Planes (Bolande, westlich Dammstraße) - Stellungnahme EWE NETZ GmbH 2023-
0337 ID[|#1695324880#56892937#7a701b2#|]
"info@ewe-netz.de" <info@ewe-netz.de>
An:  "Weerts , Frauke"
Datum:  26.04.2023 12:57:17

Guten Tag Frau Weerts,

vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Belange.

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH.

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt,
überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben
weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt werden.

Das Erdgashochdrucknetz kann durch Näherung Ihrer Baumaßnahme beeinflusst werden. Hierfür setzen Sie sich bitte per E-Mail mit unserer
zuständigen Fachabteilung:
NCENetztechnikGWPostfach@ewe-netz.de in Verbindung.

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der
Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten
Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und
Anlagen durch EWE NETZ. Bitte planen Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. -korridore für Telekommunikationslinien, Elektrizitäts- und
Gasversorgungsleitungen gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit ein. Weiterhin kann für die Stromversorgung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich
die Installation einer Trafostation erforderlich sein. Für die Auswahl eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 4m) möchten wir Sie bitten,
uns in weitere Planungen frühzeitig mit einzubinden.
Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versorgungskonzept umgesetzt wird oder im Schwerpunkt auf den Einsatz von
fossilen Brennstoffen (z.B. durch Einsatz von Wärmepumpen o. ä.) verzichtet werden soll.

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu
erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt.

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubringen.

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung
des Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür sind beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und
die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren.

Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. Dies kann im betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres
Verfahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets
aktuelle Anlagenauskunft über unser modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu können - damit es nicht zu
Entscheidungen auf Grundlage veralteten Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern jederzeit über die genaue Art und Lage
unserer zu berücksichtigenden Anlagen über unsere Internetseite:
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Claudia Vahl unter der folgenden Rufnummer: 0151-74493158.

Freundliche Grüße

Claudia Vahl

EWE NETZ GmbH
Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg

https ://www.e we -ne tz.de /konta kt
Inte rne t: www.e we -ne tz.de  

https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
file:///D:/ENAIO/services/OS_DocumentViewer/data/temp/20230821.143552.733-2541517-toPdf/8f666550-c64c-463f-b650-2338c9a8130a/www.ewe-netz.de
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